
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Bally, Maya (bdp/pbd, AG), Wermuth, Cédric (sp/ps, AG) NR/CN
Prozesstypen Parlamentarische Initiative
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc
Guignard, Sophie

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc; Guignard, Sophie 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Parlamentarische Initiative, 2016 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

1Bundesverwaltung - Personal

1Parlamentsorganisation

3Volksrechte

4Sozialpolitik
4Soziale Gruppen

4Kinder- und Jugendpolitik

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
SPK Staatspolitische Kommission

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
CIP Commission des institutions politiques

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Da die Idee einer Revision des Wahlverfahrens für den Eidgenössischen Datenschutz-
und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) in die Totalrevision des Bundesgesetzes über
den Datenschutz aufgenommen worden war – konkret soll der EDÖB durch die
Vereinigte Bundesversammlung gewählt werden –, beantragte die SPK-NR die
Abschreibung der parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die in
der Zwischenzeit von Cédric Wermuth (sp, AG) übernommen worden war. Obwohl die
Kommission die Beratung der Gesetzesrevision ursprünglich erst für die Herbstsession
2019 vorgesehen hatte, hiess die grosse Kammer die Abschreibung bereits am letzten
Tag der Sommersession 2019 stillschweigend gut. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen
Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli
(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.
Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
MARC BÜHLMANN
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obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die
grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 

Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
an den Ständerat übergeben. 2
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Volksrechte

An ihrer Sitzung Mitte Oktober 2016 kam die SPK-NR auf ihren ursprünglich gefällten,
positiven Entscheid zur Ungültigkeit von Rückwirkungsklauseln zurück. Zwar hatten
beide Staatspolitischen Kommissionen der parlamentarischen Initiative Lustenberger
(cvp, LU) 2015 noch Folge gegeben, die nationalrätliche Kommission wollte nun aber
doch keinen entsprechenden Verfassungsänderungsvorschlag ausarbeiten. Mit 15 zu 8
Stimmen schlug eine Mehrheit der Kommission das Begehren deshalb zur Abschreibung
vor. Mit ein Grund für den Meinungsumschwung war der Vorschlag der SPK-SR für
Reformen auf Gesetzesebene. Eine Verfassungsänderung mit lediglich diesem einen
Vorschlag eines Rückwirkungsverbots sei nicht angebracht. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner Kommission und schrieb die Initiative in der Wintersession 2016 ab.
Die SVP, die neben der SP und der GP geschlossen für den Mehrheitsantrag votierte,
begründete den Entscheid damit, dass die direkte Demokratie nicht eingeschränkt
werden dürfe. Die SP und die GP wiesen darauf hin, dass das Verbot einer
Rückwirkungsklausel mit einfachen sprachlichen Mitteln umgangen werden könne. Eine
Initiative könnte anstelle einer Aufhebung eines früheren Beschlusses einfach die
Wiederherstellung eines vorherigen Zustands fordern. Als Beispiel führte Cédric
Wermuth (sp, AG) den beschlossenen Bau einer Strasse an, der zwar mit einem
Rückwirkungsverbot nicht rückgängig gemacht werden dürfte. Eine Initiative könnte
freilich fordern, dass in Zukunft auf einem bestimmten Streckenabschnitt keine Autos
mehr fahren dürften. Die Formulierung eines allgemein gültigen Rückwirkungsverbots,
das im Einzelfall nicht umgangen werden könnte, sei deshalb wahrscheinlich gar nicht
möglich. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2016
MARC BÜHLMANN

Mehr Klarheit bei Volksabstimmungen, die bei einer Annahme internationales Recht
brechen würden, erhoffte sich Cédric Wermuth (sp, AG) dank seiner parlamentarischen
Initiative. Viele Volksbegehren seien – bewusst oder unbewusst – hinsichtlich ihrer
Umsetzung unpräzise formuliert; insbesondere bleibe häufig unklar, was geschehen
soll, wenn ein angenommenes Begehren gegen Völkerrecht oder internationale
Vereinbarungen verstosse. Der Aargauer Sozialdemokrat schlug mit seinem Begehren
deshalb vor, dass derart unklare Volksinitiativen im Falle einer Annahme erst umgesetzt
würden, wenn die entsprechenden internationalen Vereinbarungen gekündigt sind.
Bedingung dafür sei aber, dass die Initiantinnen und Initianten neben ihrem Begehren
auch explizit die Kündigung der entsprechenden Verträge forderten. In den Fällen, in
denen eine Kündigung im Initiativtext unerwähnt bliebe, gar nicht möglich sei oder
sogar zwingendes Völkerrecht gebrochen werden müsste, seien die Begehren lediglich
teilweise im Rahmen bestehenden internationalen Rechts umzusetzen.
Die SPK-NR sprach sich mit 16 zu 7 Stimmen gegen Folgegeben aus. Es sei den
Initiativkomitees nicht zuzumuten, abzuschätzen, welche internationalen Verträge mit
einem Begehren tangiert würden. Dies sei nicht immer eine rein juristische Frage,
sondern häufig auch eine politische. Es müsse möglich bleiben, Verträge nach Annahme
von Volksinitiativen neu zu verhandeln, ohne dass vorher klar gewesen sei, dass dies
nötig sein könnte. Eine Kommissionsminderheit betonte allerdings, dass Klarheit für die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger geschaffen werden müsse, wofür das Begehren
einen guten Vorschlag darstelle. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.04.2019
MARC BÜHLMANN

Nachdem sich die SPK-NR dagegen ausgesprochen hatte, der parlamentarischen
Initiative von Cédric Wermuth (sp, AG) für mehr Klarheit bei Volksabstimmungen Folge
zu geben, wäre eigentlich der Nationalrat in der Sommersession 2019 mit der
Vorprüfung der Initiative an der Reihe gewesen. Dazu kam es allerdings nicht, weil der
Aargauer Volksvertreter seinen Vorstoss zurückzog. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2019
MARC BÜHLMANN

Nachdem die SPK-NR der von einer parlamentarischen Initiative Wermuth (sp, AG)
vorgeschlagenen Einführung eines konstruktiven Referendums noch positiv
gegenübergestanden und der Initiative mit 15 zu 10 Stimmen Folge gegeben hatte,
lehnte die SPK-SR das Begehren Ende Juni 2020 mit 10 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen deutlich ab. Cédric Wermuth schlug vor, dass 50'000 Bürgerinnen und
Bürger oder 8 Kantone mit einem Referendum einen Gegenvorschlag zu einem
Bundesbeschluss oder einem Gesetz vorbringen können. Es sei unbefriedigend,
lediglich Ja oder Nein sagen zu dürfen, wenn man nur mit Teilen einer Vorlage
einverstanden sei. Zudem könne ein Referendum ergriffen werden, ohne
Verantwortung für die Folgen eines Neins übernehmen zu müssen. Ein

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2020
MARC BÜHLMANN
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«Volksgegenvorschlag» wie der Aargauer Genosse seine Idee nannte, würde die
Komitees hingegen stärker in die Lösungsfindung einbinden. 
Die SPK-SR begründete ihre Ablehnung mit der Angst vor einer Schwächung des
institutionellen Gefüges. Das Parlament und nicht die Stimmbevölkerung sei in der
Pflicht, einen tragfähigen Kompromiss zu schmieden. Zudem würden – da für die
Ausformulierung eines konstruktiven Referendums Expertenwissen benötigt werde –
nicht die Volksrechte gestärkt, sondern eher die Einflussmöglichkeiten der Verbände
verbessert. Schliesslich würde das Abstimmungsprozedere für ein Referendum mit
Gegenvorschlag wesentlich komplizierter. 6

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Kinder- und Jugendpolitik

Le Conseil national a refusé, en septembre 2020, de donner suite à une initiative
parlementaire Wermuth (ps, AG), qui visait à «agir maintenant en faveur de l'accueil
extrafamilial pour enfants». Le socialiste demandait une modification de la
Constitution, pour qu'il soit exigé de la Confédération et des cantons de fournir une
offre adéquate pour les familles avec enfants. Les résultats sont tombés après un bref
débat: 81 voix (PS, Verts et Vert'libéraux) se sont prononcées en faveur de l'objet,
contre 105. Le groupe du centre ne s'est pas montré univoque, puisque que Martin
Landolt a voté oui et que deux de ses camarades se sont abstenus. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2020
SOPHIE GUIGNARD
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